
 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)1 

 

                                                   
1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter www.gesetze-im-internet.de 
 

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 

Die Personalstandstatistik wird in jedem Jahr zum Stich-
tag 30. Juni als Totalerhebung durchgeführt. Sie ermittelt Da-
ten über die Strukturen des Personals im öffentlichen Dienst. 
 

Die Daten dienen zusammen mit den Ergebnissen der Versor-
gungsempfängerstatistik als Entscheidungsgrundlage für Maß-
nahmen auf dem Gebiet des Beamten-, Versorgungs- und 
Tarifrechts. Außerdem werden die Ergebnisse für Berechnun-
gen über die zukünftige Entwicklung des Personalbedarfs 
sowie der Versorgungsberechtigten und die daraus resultieren-
den finanziellen Auswirkungen auf die Haushalte der Gebiets-
körperschaften verwendet. 
 

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht 

 
Rechtsgrundlage ist das Finanz- und Personalstatistikgesetz 
(FPStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Feb-
ruar 2006 (BGBl. I S. 438), das zuletzt durch Artikel 3a des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2053) geändert 
worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz 
(BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Okto-
ber 2016 (BGBl. I S. 2394), das zuletzt durch Artikel 177 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 
worden ist.. 
 
Erhoben werden die Angaben zu § 6 und § 9 FPStatG. 
 

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 11 Absatz 1 und 2 
Nummer 3 FPStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Hiernach 
sind bei den Ländern die zuständigen Landesminister/ 
 -innen und -senatoren/ -innen oder die Leiter/ -innen der für 
die Zahlbarmachung der Bezüge zuständigen Stellen aus-
kunftspflichtig. Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden, 
den Sozialversicherungsträgern sowie den staatlichen und 
kommunalen Einrichtungen, die in öffentlicher Rechtsform 
geführt werden (einschließlich der Zweckverbände), sind die 
Leiter/ -innen dieser Erhebungseinheiten oder der für die 
Zahlbarmachung der Bezüge zuständigen Stellen auskunfts-
pflichtig. 
 

Nach § 11a Absatz 1 BStatG sind Stellen, die Aufgaben der 
öffentlicher Verwaltung wahrnehmen und bereits standardi-
sierte elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet, diese auch 
für die Übermittlung von Daten an die statistischen Ämter zu 
verwenden. Soweit diese Stellen keine standardisierten Ver-
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fahren für den Datenaustausch einsetzen, sind elektronische 
Verfahren nach Absprache mit dem statistischen Ämtern zu 
verwenden. 
 

Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 
keine aufschiebende Wirkung.  
 

Geheimhaltung 
 

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG 
grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich 
geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt 
werden. Nach § 14 Absatz 1 FPStatG dürfen an oberste Bun-
des- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften und für die Zwecke der Pla-
nung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen vom 
Statistischen Bundesamt in Form von Tabellen mit statisti-
schen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellen-
felder nur einen einzigen Fall ausweisen und – soweit Erhe-
bungseinheiten nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 FPStatG 
betroffen sind – nur dann, wenn sie nicht in tieferer regionaler 
Gliederung als auf Regierungsbezirksebene, im Fall der Stadt-
staaten auf Bezirksebene, aufbereitet sind. 
 

Hilfsmerkmale, Ordnungsnummern, Löschung  

 

Name und Anschrift der Einrichtung, Name und Rufnummern 
oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich 
der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie wer-
den nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und 
Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht. 
 
Die Berichtsstellennummer dient der Unterscheidung der in 
die Erhebung einbezogenen Einheiten und der rationellen 
Aufbereitung der Erhebung; sie enthält keine Merkmale über 
persönliche und sachliche Verhältnisse. 
 
Die Beschäftigungsbereichsnummer beinhaltet eine Kenn-
zeichnung nach Gebietskörperschaften und Rechtsformen. 
Aufgabenbereich, Produkt-Nummer bzw. Einzelplan/ Kapitel 
beinhalten eine haushaltsrechtliche feste Kennnummer. Der 
Amtliche Gemeindeschlüssel und die Gemeindegrößenklasse 
sind von den Statistischen Ämtern vergebene feste Schlüssel-
nummern.  
 


